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Beschwerde gegen die Samtgemeinde Gronau (Leine);
Einwohnerfragestunde

Sehr geehrter Herr Schulz,

aufgrund lhrer o.g. Eingabe habe ich die Samtgemeindeverwaltung der SG Gronau (Leine) zur
Stellungnahme aufgefordert. Der Samtgemeindebürgermeister, Herr Mertens, hat mir daraufhin
berichtet, dass er in der besagten Sitzung des Finanz- und Bauausschusses am 05.06.2013 mit-
tels einer lnformationsvorlage über das erstellte Klimaschutzprogramm des Landkreises Hildes-
heim unterrichtet habe. Zu diesem Zweck gab er eine kurze Zusammenfassung des
9O-seitigen Programms. Das Gremium habe diese lnformation ohne weitergehende Beratung zur
Kenntnis genommen.

lm Rahmen der Einwohnerfragestunde hätten Sie sich im Namen der,,Arbeitsgruppe Kein Wind-
park Heinum" zt) Wort gemeldet.

lhre erste Frage habe gelautet: ,,Woher kommt der Strom, wenn die Sonne nicht scheint und der
Wind nicht weht?". Die Beantwortung dieser Frage hat Herr Mertens verständlichennreise abge-
lehnt. Die sich anschließende Fragestellung bezog sich auf das Klimaschutzprogramm des Land-
k re i se s U i I d eS h qtp, _d a q .den_Kle r s-anselQrjgen c

Herr Mertens habe lhnen geantwortet, dass die Samtgemeinde Gronau (Leine) nicht der Urheber
dieses Programms sei und insofern keine Antworten hierzu gegeben werden könnten.

Auf seine Frage hätten Sie bejaht, dass Sie einen Fragenkatalog vorbereitet hätten, der sich eben-
falls auf das Klimaschutzprogramm des Landkreises beziehen würde.

Daraufhin habe er lhnen nochmals erläutert, dass seitens der Samtgemeinde Gronau (Leine) diese
Fragen nicht beantwortet werden können.

Gemäß § 62 Absatz 1 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) können Einwohner
Fragen zu Belangen der Kommune stellen.

Gemäß § 62 Abs. 3 NKomVG können Einzelheiten dazu durch die Geschäftsordnung des Rates
geregelt werden.
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Von dieser Möglichkeit hat der Rat der Samtgemeinde Gronau (Leine) durch die Regelungen in §
17 der Geschäftsordnung des Rates Gebrauch gemacht. Gemäß § 17 Abs. 2 der Geschäftsord-
nung kann jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Samtgemeinde Fragen zu Beratungsge-
genständen der Ratssitsung und zu anderen Angelegenheiten der Samtgemeinde stellen.

ln Betracht kommen dabei alle Angelegenheiten des eigenen und übertragenen Wirkungskreises,
für die die Vertretung, der Hauptausschuss oder der Hauptveruvaltungsbeamte gesetzlich
zuständig ist; die Freiheit zur Beschränkung der Gegenstände einer Fragestunde folgt daraus,
dass die Pflicht zu ihrer Durchführung nicht besteht. Es handelt sich somit grundsätzlich um eine
Ermessensentscheidung der Vertretung, ob überhaupt eine Einwohnerfragestunde abgehalten
werden soll (§ 62 Abs. 1 Satz 1 NkomVG).

Die von lhnen gestellten bzw. angekündigten Fragen bezogen sich auf das Klimaschutzprogramm
des Landkreises Hildesheim, für das weder die Vertretung noch der Hauptausschuss oder der
Hauptverwaltungsbeamte der SG Gronau (Leine) zuständig waren und sind. Somit ist das Fra-
gerecht in diesem Fall in zulässiger Weise durch Herrn Mertens eingeschränkt worden.

HerrMertens hatweiterhin-ausgiefuffi, dass er die Fr"agestelfung nicht ohne Begrcrndung abge-
lehnt hätte, sondern lhnen den ergänzenden Hinweis gegeben habe, die Fragen beim für das
Thema zuständigen Landkreis Hildesheim zu stellen.

Aus den geschilderten Vorgängen in der Sitzung vermag ich eine Verletzung lhrer Rechte aus § 62
NKomVG in Verbindung mit § 17 der Geschäftsordnung des Rates der Samtgemeinde Gronau
(Leine) nicht zu erkennen, da ein ausdrückliches Recht zur Fragestellung in der betroffenen Ange-
legenheit nicht bestand. Begründet ist dies dadurch, dass kein Organ der Samtgemeinde Gronau
(Leine) in der Sache entscheidungszuständig ist. Es handelt sich somit nicht um eine Angelegen-
heit der Samtgemeinde.

Die SG Gronau (Leine) erhält eine Durchschrift dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag
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